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werk 9/1969
Autobahnen

Larmschutz und Baulinienabstand

von Dr. med. Alfred Gilgen

Unter den verschiedenen Larmarten zeichnet sich
der durch den StraRenverkehr hervorgerufene
Larm dadurch aus, da er am meisten Menschen
erfaBt. Seiner Bekampfung kommt darum ent-
scheidende Bedeutung zu. Dabei stellt die Ver-
groBerung der Distanz zwischen Larmquelle und
Empféanger eine sichere Methode zur Verminde-
rung des Larmes dar. Es ist darum nicht verwun-
derlich, daB der Baulinienabstand bei National-
stralRen, der heute auf 50 m festgesetzt ist, immer
wieder zu Diskussionen AnlaB gibt.

Unseren Erorterungen wollen wir eine vier-
spurige NationalstraRe 1. Klasse im ebenen Ge-
lande zugrunde legen.

Der Ist-Zustand

StralRen stellen eine linienformige Larmquelle dar.
Man unterscheidet bei ihnen ein Nah- und ein
Fernfeld. Im Nahfeld ist der Schallpegel praktisch
tberall gleich hoch; im Fernfeld dagegen nimmt
er mit jeder Verdoppelung der Distanz um unge-
fahr 3 dB ab. Der Larmpegel ist natiirlich sowohl
im Nah- als auch im Fernfeld in seiner Hohe ab-
héngig von der Verkehrsdichte.

Dabei auRert sich eine Verdoppelung der Ver-
kehrsdichte im Nahfeld in einer Erh6hung des
Pegels um 6 dB, im Fernfeld dagegen nur um
3 dB. Im Fernfeld addiert sich zudem zu der durch
die Distanzerhohung hervorgerufenen Pegelab-
nahme eine durch die Bodenbewachsung und die
Gelandegestaltung erzeugte Reduktion von un-
gefdahr 2 dB pro 100 m. Bei groReren Distanzen
machen sich auch meteorologische Einfliisse be-
merkbar, die wohl stark schwanken, im ganzen
aber meist zu einer Pegelreduktion fiihren. Fir
unsere Betrachtungen konnen wir diese zusatz-
lichen meteorologischen Faktoren vernachlassi-
gen, da wir uns mit dem Baulinienabstand im Be-
reich von ungefahr 12 m vom Rand der National-
stralRe oder 15—16 m vom eigentlichen Fahrbahn-
rand befinden. Auch die Ausdehnung des Nah-
feldes ist von der Verkehrsdichte insofern ab-
hangig, als bei groRerer Verkehrsdichte das Nah-
feld schmaler wird.

Zusammenfassend kann man festhalten: bei
hoher Verkehrsdichte ist der Larmpegel im Nah-
feld groRer, die Ausdehnung des Nahfeldes aber
kleiner. Fir die Diskussionen um den Baulinien-
abstand kénnen wir das Nahfeld vernachlassigen,
da wir uns auch beim heute gliltigen Baulinien-
abstand knapp auRerhalb des Nahfeldes befinden.

Verschiedene Autoren haben Larmmessun-
gen im Bereich von Autobahnen 1. Klasse durch-
gefiihrt. Uns interessiert dabei vor allem das so-
genannte Grundgerausch, mit dem man heute im
allgemeinen den wahrend 50% der Bezugszeit
(zum Beispiel Tag, Nacht, 1 Stunde, 24 Stunden
usw.) herrschenden Larm kennzeichnet. In Ta-
belle 1 sind die Resultate der verschiedenen Mes-
sungen zusammengestellt. Man kann daraus er-
sehen, daR eine NationalstraBe mit groRer Ver-
kehrsdichte in 25 m Distanz von der StraRenachse
ein Grundgerausch von ungefahr 65 bis 70 dB
(A) hervorruft. Auch auslandische Untersuchun-
gen kommen auf dhnliche Werte. Die Werte fiir
die haufigen Spitzen (1% der Bezugszeit) werden
um rund 8-10 dB (A), diejenigen der seltenen
Spitzen (0,1% der Bezugszeit) um 10-15 dB (A)
hoher liegen.
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Die provisorischen eidgenossischen Grenz-
richtwerte fordern fiir «ruhige Wohnzoneny als
Grundgerédusch tags 55 dB (A), nachts 45dB (A).
Der Vergleich zwischen den an der Baulinie tat-
sachlich herrschenden Werten fir das Grund-
gerausch und den Grenzrichtwerten zeigt mit aller
Deutlichkeit, daR ruhiges Wohnen im Baulinien-
abstand an NationalstraRen absolut unmaglich
ist. Aus der Differenz von 65-70 dB (A) gegen-
tiber 55 dB (A) ergibt sich flir den Tag eine Mehr-
belastung von 10-15 dB (A). Wenn ruhiges
Wohnen in unmittelbarer Nahe einer National-
straBe garantiert werden soll, so missen wirk-
same zusatzliche MaBnahmen (tiefere Lage der
StralRe, Schutzwalle) zur Larmminderung ergrif-
fen werden.

Der Soll-Wert

Im Fernfeld der StraBe kdnnen wir mit einer Ver-
doppelung des Abstandes eine Abnahme um
3 dB (A) erwarten. Wenn wir von 65-70 dB (A)
im Abstand von 25 m von der StraRenachse aus-
gehen (etwa 20 m von der naheren Fahrbahn),
so haben wir bei 50 m Abstand 3 dB (A), bei
100 m 6 dB (A) weniger. Die Bodenbewachsung
ergibt fiir 100 m eine zusatzliche Reduktion um
2dB (A).

Wir kommen somit im Abstand von 100 m
von der StralBenachse, was einem Baulinienab-
stand von 200 m entspricht, auf eine Larmreduk-
tion von ungefahr 8 dB (A). Auch damit wird die
Forderung fiir ruhiges Wohnen noch nicht erfillt.
Hingegen wiirde damit wenigstens den An-
sprichen, die in den provisorischen Grenzricht-
werten fir die gemischten Zonen gelten [Tag
60 dB (A), Nacht 45 dB (A)], knapp Genlige ge-
tan. Dabei verdient einmal mehr betont zu wer-
den, daB die eidgendssischen Grenzrichtwerte
nicht etwa Ubertriebene Forderungen beinhalten.
Sie sind zum Schutze der Gesundheit und des
Wohlbefindens absolut gerechtfertigt; auch im
Ausland gelten ahnliche Werte.

Hess kommt zu ahnlichen Schliissen und
fordert, daR an verkehrsreichen StraBen fiir
Wohnbauten eine Distanz von 125 m einzuhalten
sei.

Schlufolgerungen

1 Es muB festgehalten werden, daB die heute
glltigen Baulinienabstéande fiir Wohnbauten zur
Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens
in keiner Weise gentigen.

2 Im ebenen Gelédnde ist fir Wohnbauten ent-
weder ein minimaler Baulinienabstand von 200 m
oder die Errichtung zusatzlicher Larmhindernisse
ein dringendes Erfordernis.

3 Fir andere Nutzungen (Fabrikgebaude, La-
gerhauser usw.) kann der heute gliltige Baulinien-
abstand akzeptiert werden.
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Gedanken iiber die Konsequenzen des
Larmschutzes an Hochleistungsstrallen
von Ueli Roth

Alfred Gilgen verlangt 125 m Abstand der Wohn-
bebauung von der Mitte einer Hochleistungs-
straBe. Heute werden laut NationalstraRengesetz
15 bis 25 m verlangt. Wie aus dem ersten Artikel
hervorgeht, decken sich Gilgens Forderungen mit
amerikanischen Postulaten. Die Kriterien des zu-
lassigen Larms, auf die sich Gilgen abstiitzt, sind
die gleichen, welche die vom Bundesrat einge-
setzte Arbeitsgruppe filir soziopsychologische
Fluglarmuntersuchung verwendet. Sie wurden im
vollen BewuRtsein um die mdglichen Entschadi-
gungsanspriiche von Landbesitzern in Fluglarm-
zonen und an HochleistungsstraBen aufgestellt
und stellen daher keine Optimal-, sondern Mini-
malkriterien dar. Es ist erstaunlich, daR heute so
viel Gber Fluglarm und so wenig lber den Stra-
Renlarm geklagt wird. Es mag ein Beweis dafiir
sein, dal® des Nachbars Hund immer lastiger bellt
als der eigene ...; das tut aber der Tatsache keinen
Abbruch, daB die psychische und die physiologi-
sche Schadigung dauernder Larmeinwirkung
auBer Zweifel steht und daR sich Stadtplaner da-
flir einzusetzen haben, vorbeugenden MaRnah-
men bei Baulinien- und Zonenausscheidungen
Nachachtung zu verschaffen. Und zwar konse-
quent; es geht zum Beispiel nicht an, daR im In-
teresse der Erhaltung von Liegenschaftswerten
die Sihl-ExpreBstraBe in Zirich mit groRen Ko-
sten tiefgelegt wird — was durchaus richtig ist —
und daB anderseits bei der Weiterfliihrung der
gleichen StraRRe durch Arbeiterwohnquartiere der
Strom der Automobile 5 bis 10 m vor den Schlaf-
zimmern a niveau ohne LarmschutzmaRnahmen
durchgefiihrt wird ...

Die untenstehende Querschnittszeichnung
durch die heute geltenden und die postulierten
Baulinienabstande an Autobahnen zeigen nun
aber, daB HochleistungsstraRen offenbar in Stad-
ten in Parken gefiihrt werden missen — was zum
Beispiel in Chicago am Lake Shore Drive mit Er-
folg gemacht wurde — oder daR sie so angelegt
werden missen, daR der Larm und die Gase die
empfindlichen Land- und Raumnutzungen nur
in verantwortbarem MaRe erreichen konnen. Die
Maglichkeiten sind mannigfaltig, und sie lassen
dem Stadtebauer erheblichen Spielraum fiir die
Anwendung von viel Geschick. Allen MaRnah-
men gemeinsam ist, daR es sich um rdaumliche
Anordnungen handelt, die entsprechende raum-
liche Konzepte der Autobahn und ihrer gesamten
Umgebung verlangen.

Verkehr ist etwas Dreidimensionales !

Eine Autobahn a niveau mit Baulinienabstanden
von 125 m wird zu einem Parkway. Ein Parkway,
der durch eine Stadt fiihrt, ist aber zum mindesten
im zentralen Gebiet undenkbar. Er wiirde die Ge-
biete zu beiden Seiten voneinander raumlich und
funktionell trennen, und zwar mehr, als heute die
Limmat in Zirich — die «freie Limmat»! — das
Niederdorf von der BahnhofstraRBe trennt.

Die Baulinienabstande lassen sich reduzieren
durch Tieflegung der Autobahn unter das ge-
wachsene Terrain oder durch die Aufschittung
von seitlichen Schallschutzdammen. Aber auch
so stellt sie noch eine Barriere dar, wie Eisen-
bahnanlagen Barrieren sind in unsern Stadten.

Wo intensive Verbindungen der Stadtgebiete
zu beiden Seiten einer Autobahn notwendig sind,
muR die Autobahn lberbaut werden. Dann sind



	Lärmschutz und Baulinienabstand

